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Nächster Redaktionsschluss: 14. Februar 2024 Nächster Erscheinungstermin: 24. Februar 2024

Im Amts- und Nachrichtenblatt der Verwaltungsgemeinschaft „Riechheimer Berg“ erfolgen amtliche und nichtamtliche 
Bekanntmachungen der Verwaltungsgemeinschaft „Riechheimer Berg“ und der Mitgliedsgemeinden

Alkersleben, Bösleben-Wüllersleben, Dornheim, Elleben, Elxleben, Osthausen-Wülfershausen, Witzleben

Das Amtsblatt sowie weitere Informationen der Verwaltungsgemeinschaft „Riechheimer Berg“ 
und ihrer Mitgliedsgemeinden finden Sie im Internet unter www.vg-riechheimer-berg.de

AMTS- UND NACHRICHTENBLATT
der Verwaltungsgemeinschaft

„Riechheimer Berg“

RegionalnachRichten füR alle einwohneR

 im gebiet deR VeRwaltungsgemeinschaft

Weitere Informationen finden Sie im Internet unter:

www.vg-riechheimer-berg.de
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Öffnungszeiten der Verwaltungsgemeinschaft

Mo. 09.00 - 12.00 Uhr 14.00 - 16.00 Uhr
Di. 09.00 - 12.00 Uhr 13.00 - 18.00 Uhr
Mi. geschlossen
Do. 09.00 - 12.00 Uhr 14.00 - 16.00 Uhr
Fr. 09.00 - 12.00 Uhr

Telefon:
Zentrale: 036200/6240
Bauverwaltung: 036200/62430 /

62431 /62432 /62433
Haupt- und Ordnungsamt: 036200/62412
Kämmerei: 036200/62420 /62421
Steueramt: 036200/62424
Kasse: 036200/62422 /62423
E-Mail: info@vg-riechheimer-berg.de
Fax: 036200/62444

Formular, wie z.B. Hundesteueranmeldung, finden Sie auf der 
Homepage der Verwaltungsgemeinschaft Riechheimer Berg 
www.vg-riechheimer-berg.de unter der Rubrik Service.

Sprechzeiten des Kontaktbereichsbeamten
Ab 01.04.2023 wird der Schutzbereich der VG „Riechheimer 
Berg“ bis zum Abschluss des Neubesetzungsverfahrens durch 
Kontaktbereichsbeamte der angrenzenden Gemeinden Amt 
Wachsenburg, Stadtilm und Arnstadt betreut.

Diese sind Mo-Fr von 07:00 Uhr - 15:00 Uhr wie folgt erreichbar:
Polizeihauptmeisterin Gerboth: 0162/4010231
Polizeiobermeister Pfannschmidt: 0173/5138599

Telefonische Erreichbarkeit der Leiterin
der Kindertageseinrichtungen, Frau Horeis,
unter 036200/65620
oder per E-Mail: kita-leitung@vg-riechheimer-berg.de

Pass- und Meldewesen und Standesamt
Das Pass- und Meldewesen und Standesamt der Verwaltungsgemeinschaft  

Riechheimer Berg befindet sich in der Stadt Arnstadt, Markt 1. Es wird auf folgende Möglichkeiten  
der Onlinebeantragung und / oder Kontaktaufnahme hingewiesen:

Möglichkeiten der Terminvereinbarung
Telefon: 0 36 28 / 74 56

(Montag - Donnerstag 9 - 16 Uhr, Freitag 9 - 13 Uhr)
E-Mail: rathaus@arnstadt.de

Online-Terminvergabe: www.arnstadt.de/termin
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Bestätigung der Niederschrift der öffentlichen Sitzung vom 
09.03.2023
Die Gemeinschaftsversammlung der Verwaltungsgemeinschaft 
„Riechheimer Berg“ beschließt die Niederschrift der öffentlichen 
Sitzung der Gemeinschaftsversammlung vom 09.03.2023 in der 
beigefügten Fassung.

Beschluss-Nr.: 80 / 2023
der Gemeinschaftsversammlung der VG „Riechheimer Berg“ 
vom 05.12.2023
Verzicht auf die Erhebung von Verpflegungsgebühren in den 
Kinder-tageseinrichtungen in kommunaler Trägerschaft der
Verwaltungsgemeinschaft Riechheimer Berg
Die Gemeinschaftsversammlung der Verwaltungsgemeinschaft 
Riechheimer Berg beschließt den Verzicht auf die künftige Erhe-
bung von Verpflegungsgebühren für die Kindertageseinrichtun-
gen in kommunaler Trägerschaft der Verwaltungsgemeinschaft 
„Riechheimer Berg“. Die Satzung über die Erhebung von Gebüh-
ren für die Benutzung der Kindertageseinrichtungen in der VG 
Riechheimer Berg ist entsprechend anzupassen.

Beschluss-Nr.: 81 / 2023
der Gemeinschaftsversammlung der VG „Riechheimer Berg“ 
vom 05.12.2023
Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Benutzung 
der Kinder-tageseinrichtungen in kommunaler Trägerschaft 
der Verwaltungsgemeinschaft „Riechheimer Berg“
Die Gemeinschaftsversammlung der Verwaltungsgemeinschaft 
Riechheimer Berg beschließt die Satzung über die Erhebung von 
Gebühren für die Benutzung der Kindertageseinrichtungen in 
kommunaler Trägerschaft der Verwaltungsgemeinschaft „Riech-
heimer Berg“ gemäß beigefügter Anlage.

Beschluss-Nr.: 82 / 2023
der Gemeinschaftsversammlung der VG „Riechheimer Berg“ 
vom 05.12.2023
Haushaltssatzung / Haushaltsplan 2024 der VG Riechheimer 
Berg
Die Gemeinschaftsversammlung der Verwaltungsgemeinschaft 
Riechheimer Berg beschließt die Haushaltssatzung der Ver-
waltungsgemeinschaft Riechheimer Berg für das Haushaltsjahr 
2024 mit folgenden Bestandteilen:
- Haushaltssatzung 2024;
- Haushaltsplan 2024 mit Stellenplan
in der beigefügten Fassung.

Beschluss-Nr.: 83 / 2023
der Gemeinschaftsversammlung der VG „Riechheimer Berg“ 
vom 05.12.2023
Finanzplan 2024 der VG Riechheimer Berg
Die Gemeinschaftsversammlung der Verwaltungsgemeinschaft 
Riechheimer Berg beschließt den Finanzplan der Verwaltungs-
gemeinschaft Riechheimer Berg für das Haushaltsjahr 2024 in 
der beigefügten Fassung.

Beschluss-Nr.: 84 / 2023
der Gemeinschaftsversammlung der VG „Riechheimer Berg“ 
vom 05.12.2023
Appell an die Entscheidungsträger im Land Thüringen und 
im Ilm-Kreis für eine auskömmliche Finanzausstattung der 
ländlichen Kommunen
Die Gemeinschaftsversammlung der Verwaltungsgemeinschaft 
Riechheimer Berg appelliert an die politischen Entscheidungs-
träger im Land Thüringen und im Ilmkreis, die finanziellen Vo-
raussetzungen für eine auskömmliche Haushaltsplanung der 
ländlichen Gemeinden in 2024 und den Folgejahren zu schaffen. 
Die ständig weiter steigenden Ausgaben für die Erfüllung der 
Pflichtaufgaben können nicht durch Steuereinnahmen der Ge-
meinden gedeckt werden, sondern müssen durch Zuweisungen 
des Landes aufgefangen werden. Wir fordern daher vom Ilmkreis 
eine Reduzierung der Kreisumlage und vom Land Thüringen 
eine Erhöhung der Schlüsselzuweisungen und die Fortführung 
des Gesetzes zur Stärkung kreiseigener Gemeinden.

amtliche bekanntmachungen deR  
VeRwaltungsgemeinschaft „RiechheimeR beRg“

Bekanntmachung

Festsetzung der Grundsteuer der Mitgliedsgemeinden 
Alkersleben, Bösleben-Wüllersleben, Dornheim,  
Elleben, Elxleben, Osthausen-Wülfershausen und  
Witzleben der Verwaltungsgemeinschaft „Riechheimer  
Berg“ für das Kalenderjahr 2024 durch öffentliche  
Bekanntmachung

Diese Festsetzung durch öffentliche Bekanntmachung betrifft 
alle Grundsteuerpflichtigen, die im Kalenderjahr 2024 die gleiche 
Grundsteuer wie im Vorjahr zu entrichten haben. Für sie wird die 
Grundsteuer für das Kalenderjahr 2024 gem. § 27 Abs. 3 Grund-
steuergesetz durch diese öffentliche Bekanntmachung mit dem zu-
letzt durch Grundsteuerbescheid veranlagten Betrag festgesetzt.
Diese Steuerfestsetzung hat mit dem Tag der öffentlichen Be-
kanntmachung die Rechtswirksamkeit eines schriftlichen Steu-
erbescheides.
Soweit Änderungen in den Besteuerungsgrundlagen oder durch 
Eigentumswechsel eintreten, wird hierüber ein entsprechender 
neuer Grundsteuerbescheid erteilt.

Zahlungsaufforderung:
Die Steuerpflichtigen, die keine Ermächtigung zur Abbuchung der 
Grundsteuer erteilt haben, werden gebeten, die Grundsteuer 2024 
- wie im zuletzt ergangenen Bescheid festgesetzt - zu entrichten.
Bitte beachten Sie bei Zahlungen an die VG „Riechheimer Berg“, 
der Gemeinden Alkersleben, Dornheim, Elleben und Elxleben 
die geänderten Bankverbindungen. Diese entnehmen Sie bitte 
den an Sie ergangenen Bescheiden oder rufen uns an. Tel. Kas-
se - Frau Trinks: 036200/62422, Frau Rost: 036200/62423, Tel. 
Steuern - Frau Schwarz: 036200/62424.
Die Fälligkeiten sind der 15. 02., 15. 05., 15. 08. und 15. 11. 2024 
für Quartalszahler und der 01.07.2024 für Jahreszahler.
Zu spät überwiesene Zahlungen werden mit Säumniszuschlägen 
belastet. Bei Nichtzahlung werden Mahngebühren und Säumnis-
zuschläge erhoben.

Rechtsmittelbelehrung:
Gegen diese Steuerfestsetzung kann innerhalb eines Monats 
nach dieser öffentlichen Bekanntmachung Widerspruch erhoben 
werden. Der Widerspruch ist in der Verwaltungsgemeinschaft 
„Riechheimer Berg“, Am Flugplatz 10, 99310 Osthausen-Wül-
fershausen schriftlich oder zur Niederschrift einzulegen.

Bitte beachten Sie:
Die Einlegung eines Widerspruchs ändert nichts an der fristge-
rechten Zahlungspflicht.

bekanntmachung Von beschlüssen 
deR gemeinschaftsVeRsammlung

Bekanntmachung der Beschlüsse aus der 
öffentlichen Sitzung 
der Gemeinschaftsversammlung

der VG „Riechheimer Berg“ vom 05.12.2023

Beschluss-Nr.: 79 / 2023
der Gemeinschaftsversammlung der VG „Riechheimer Berg“ 
vom 05.12.2023
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Hinweis öffentliche Bekanntmachung:
Die festgestellte Jahresrechnung 2021 der Gemeinde Bösleben-
Wüllersleben mit ihren Anlagen sowie der Schlussbericht des 
Rechnungsprüfungsamts liegt mit den Beschlüssen über die 
Feststellung der Jahresrechnung und über die Entlastung in der 
Zeit vom 29.01.2024 bis 14.02.2024 während der allgemeinen 
Öffnungszeiten der VG „Riechheimer Berg“, im Zimmer 14 der 
VG „Riechheimer Berg“, 99310 Osthausen-Wülfershausen, Am 
Flugplatz 10, öffentlich aus. Zudem steht die Jahresrechnung 
2021 der Gemeinde Bösleben-Wüllersleben mit ihren Anlagen 
sowie der Schlussbericht des Rechnungsprüfungsamts mit den 
Beschlüssen über die Feststellung der Jahresrechnung und 
über die Entlastung bis zur Feststellung der folgenden Jahres-
rechnung nach § 80 Abs. 4 ThürKO zur Einsichtnahme in der VG 
„Riechheimer Berg“ im Zimmer 14 der VG „Riechheimer Berg“, 
99310 Osthausen-Wülfershausen, Am Flugplatz 10, während 
der allgemeinen Öffnungszeiten zur Verfügung.

Beschluss-Tag: 14.12.2023
Beschluss Nr.: 133 / 2023
Beschlussgegenstand:
Entlastung der Jahresrechnung 2021 Bürgermeister der Ge-
meinde Bösleben-Wüllersleben
Der Gemeinderat der Gemeinde Bösleben-Wüllersleben be-
schließt, ohne Beteiligung des Bürgermeisters an der Abstimmung, 
dem Bürgermeister und der Verwaltung gemäß § 80 Abs. 3 ThürKO 
die Entlastung für das Haushaltsjahr 2021 zu erteilen.

Beschluss-Tag: 14.12.2023
Beschluss Nr.: 134 / 2023
Beschlussgegenstand:
Entlastung der Jahresrechnung 2021 Beigeordneter der Ge-
meinde Bösleben-Wüllersleben
Der Gemeinderat der Gemeinde Bösleben-Wüllersleben be-
schließt, ohne Beteiligung des 1. Beigeordneten an der Abstim-
mung, dem 1. Beigeordneten und der Verwaltung gemäß § 80 Abs. 
3 ThürKO die Entlastung für das Haushaltsjahr 2021 zu erteilen.

Beschluss-Tag: 14.12.2023
Beschluss Nr.: 135 / 2023
Beschlussgegenstand:
Wahlleiter und stellv. Wahlleiter für die Kommunalwahl 2024
Der Gemeinderat Bösleben-Wüllersleben beruft Heike Kreft als 
Wahlleiterin der Gemeinde Bösleben-Wüllersleben für die Kom-
munalwahl 2024. Als Stellvertreter der Wahlleiterin wird Rudolf 
Neubig berufen.

mitteilungen

Jagdgenossenschaft Wülfershausen
Die Jagdgenossenschaft Wülfershausen lädt ihre Mitglieder zu 
der am 09.02.2024 um 19:00 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus in 
Wülfershausen stattfindenden Mitgliederversammlung ein.

Tagesordnung
1. Begrüßung und Bericht des Vorstandes
2. Kassenbericht und Revisionsbericht 2023
3. Beschlussfassung über die Verwendung des 
 Jagdpachtreinertrages
4. Bericht zu jagdlichen Situation
5. Wahl des Jagdvorstands
6. Diskussion

Bei Vertretungen sind schriftliche Vollmachten vor Versamm-
lungsbeginn vorzulegen. Änderungen der Eigentumsflächen sind 
rechtzeitig durch Vorlage eines Grundbuchauszuges oder einer 
Grundbuchmitteilung zu belegen.

Rainer Künast
Jagdvorstand

bekanntmachung Von beschlüssen  
des gemeindeRates

Bekanntmachung der Beschlüsse des  
Gemeinderates Bösleben-Wüllersleben

aus der öffentlichen Ratssitzung vom 14.12.2023

Beschluss-Tag: 14.12.2023
Beschluss Nr.: 128 / 2023
Beschlussgegenstand:
Niederschrift - öffentlicher Teil - der Ratssitzung vom 
02.11.2023
Der Gemeinderat Bösleben-Wüllersleben beschließt die Nie-
derschrift der Gemeinderatssitzung - öffentlicher Teil - vom 
02.11.2023 in der als Anlage beigefügten Form.

Beschluss-Tag: 14.12.2023
Beschluss Nr.: 129 / 2023
Beschlussgegenstand:
Feststellung der Jahresrechnung 2020 der Gemeinde Bösle-
ben-Wüllersleben
Der Gemeinderat der Gemeinde Bösleben-Wüllersleben be-
schließt gemäß § 80 Abs. 3 ThürKO über die Feststellung der 
geprüften Jahresrechnung 2020 gemäß beigefügter Anlage.
Hinweis öffentliche Bekanntmachung:
Die festgestellte Jahresrechnung 2020 der Gemeinde Bösleben-
Wüllersleben mit ihren Anlagen sowie der Schlussbericht des Rech-
nungsprüfungsamts liegt mit den Beschlüssen über die Feststel-
lung der Jahresrechnung und über die Entlastung in der Zeit vom 
29.01.2024 bis 14.02.2024 während der allgemeinen Öffnungszei-
ten der VG „Riechheimer Berg“, im Zimmer 14 der VG „Riechheimer 
Berg“, 99310 Osthausen-Wülfershausen, Am Flugplatz 10, öffent-
lich aus. Zudem steht die Jahresrechnung 2020 der Gemeinde Bös-
leben-Wüllersleben mit ihren Anlagen sowie der Schlussbericht des 
Rechnungsprüfungsamts mit den Beschlüssen über die Feststel-
lung der Jahresrechnung und über die Entlastung bis zur Feststel-
lung der folgenden Jahresrechnung nach § 80 Abs. 4 ThürKO zur 
Einsichtnahme in der VG „Riechheimer Berg“ im Zimmer 14 der VG 
„Riechheimer Berg“, 99310 Osthausen-Wülfershausen, Am Flug-
platz 10, während der allgemeinen Öffnungszeiten zur Verfügung.

Beschluss-Tag: 14.12.2023
Beschluss Nr.: 130 / 2023
Beschlussgegenstand:
Entlastung der Jahresrechnung 2020 Bürgermeister der Ge-
meinde Bösleben-Wüllersleben
Der Gemeinderat der Gemeinde Bösleben-Wüllersleben be-
schließt, ohne Beteiligung des Bürgermeisters an der Abstimmung, 
dem Bürgermeister und der Verwaltung gemäß § 80 Abs. 3 ThürKO 
die Entlastung für das Haushaltsjahr 2020 zu erteilen.

Beschluss-Tag: 14.12.2023
Beschluss Nr.: 131 / 2023
Beschlussgegenstand:
Entlastung der Jahresrechnung 2020 Beigeordneter der Ge-
meinde Bösleben-Wüllersleben
Der Gemeinderat der Gemeinde Bösleben-Wüllersleben be-
schließt, ohne Beteiligung des 1. Beigeordneten an der Abstim-
mung, dem 1. Beigeordneten und der Verwaltung gemäß § 80 Abs. 
3 ThürKO die Entlastung für das Haushaltsjahr 2020 zu erteilen.

Beschluss-Tag: 14.12.2023
Beschluss Nr.: 132 / 2023
Beschlussgegenstand:
Feststellung der Jahresrechnung 2021 der Gemeinde Bösle-
ben-Wüllersleben
Der Gemeinderat der Gemeinde Bösleben-Wüllersleben be-
schließt gemäß § 80 Abs. 3 ThürKO über die Feststellung der 
geprüften Jahresrechnung 2021 gemäß beigefügter Anlage.
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Beschluss-Tag: 30.11.2023
Beschluss-Nr.: 98 / 2023
Beschlussgegenstand:
Entlastung der Jahresrechnung 2017 Bürgermeister der Ge-
meinde Witzleben
Der Gemeinderat der Gemeinde Witzleben beschließt, ohne 
Beteiligung des Bürgermeisters an der Abstimmung, dem Bür-
germeister und der Verwaltung gemäß § 80 Abs. 3 ThürKO die 
Entlastung für das Haushaltsjahr 2017 zu erteilen.

Beschluss-Tag: 30.11.2023
Beschluss-Nr.: 99 / 2023
Beschlussgegenstand:
Entlastung der Jahresrechnung 2017 Beigeordnete der Ge-
meinde Witzleben
Der Gemeinderat der Gemeinde Witzleben beschließt, ohne Be-
teiligung der 1. Beigeordneten an der Abstimmung, der 1. Bei-
geordneten und der Verwaltung gemäß § 80 Abs. 3 ThürKO die 
Entlastung für das Haushaltsjahr 2017 zu erteilen

Beschluss-Tag: 30.11.2023
Beschluss-Nr.: 100 / 2023
Beschlussgegenstand:
Feststellung der Jahresrechnung 2018 der Gemeinde Witz-
leben
Der Gemeinderat der Gemeinde Witzleben beschließt gemäß  
§ 80 Abs. 3 ThürKO über die Feststellung der geprüften Jahres-
rechnung 2018 gemäß beigefügter Anlage.

Hinweis öffentliche Bekanntmachung:
Die festgestellte Jahresrechnung 2018 der Gemeinde Witzleben 
mit ihren Anlagen sowie der Schlussbericht des Rechnungs-
prüfungsamts liegt mit den Beschlüssen über die Feststellung 
der Jahresrechnung und über die Entlastung in der Zeit vom 
29.01.2024 bis 14.02.2024 während der allgemeinen Öffnungs-
zeiten der VG „Riechheimer Berg“, im Zimmer 14 der VG „Riech-
heimer Berg“, 99310 Osthausen-Wülfershausen, Am Flugplatz 
10, öffentlich aus. Zudem steht die Jahresrechnung 2018 der 
Gemeinde Witzleben mit ihren Anlagen sowie der Schlussbe-
richt des Rechnungsprüfungsamts mit den Beschlüssen über 
die Feststellung der Jahresrechnung und über die Entlastung 
bis zur Feststellung der folgenden Jahresrechnung nach § 80 
Abs. 4 ThürKO zur Einsichtnahme in der VG „Riechheimer Berg“ 
im Zimmer 14 der VG „Riechheimer Berg“, 99310 Osthausen-
Wülfershausen, Am Flugplatz 10, während der allgemeinen Öff-
nungszeiten zur Verfügung.

Beschluss-Tag: 30.11.2023
Beschluss-Nr.: 101 / 2023
Beschlussgegenstand:
Entlastung der Jahresrechnung 2018 Bürgermeister der Ge-
meinde Witzleben
Der Gemeinderat der Gemeinde Witzleben beschließt, ohne 
Beteiligung des Bürgermeisters an der Abstimmung, dem Bür-
germeister und der Verwaltung gemäß § 80 Abs. 3 ThürKO die 
Entlastung für das Haushaltsjahr 2018 zu erteilen.

Beschluss-Tag: 30.11.2023
Beschluss-Nr.: 102 / 2023
Beschlussgegenstand:
Entlastung der Jahresrechnung 2018 Beigeordnete der Ge-
meinde Witzleben
Der Gemeinderat der Gemeinde Witzleben beschließt, ohne Be-
teiligung der 1. Beigeordneten an der Abstimmung, der 1. Bei-
geordneten und der Verwaltung gemäß § 80 Abs. 3 ThürKO die 
Entlastung für das Haushaltsjahr 2018 zu erteilen.

Beschluss-Tag: 30.11.2023
Beschluss-Nr.: 103 / 2023
Beschlussgegenstand:
Feststellung der Jahresrechnung 2019 der Gemeinde Witz-
leben
Der Gemeinderat der Gemeinde Witzleben beschließt gemäß  
§ 80 Abs. 3 ThürKO über die Feststellung der geprüften Jahres-
rechnung 2019 gemäß beigefügter Anlage.

Hinweis öffentliche Bekanntmachung:
Die festgestellte Jahresrechnung 2019 der Gemeinde Witzleben 
mit ihren Anlagen sowie der Schlussbericht des Rechnungs-
prüfungsamts liegt mit den Beschlüssen über die Feststellung 

bekanntmachung Von beschlüssen  
des gemeindeRates

Bekanntmachung der Beschlüsse  
des Gemeinderates Witzleben

aus der öffentlichen Ratssitzung vom 30.11.2023

Beschluss-Tag: 30.11.2023
Beschluss-Nr.: 94 / 2023
Beschlussgegenstand:
Niederschrift - öffentlicher Teil - der Gemeinderatssitzung 
vom 09.08.2023
Der Gemeinderat der Gemeinde Witzleben beschließt die Nie-
derschrift - öffentlicher Teil - der Gemeinderatssitzung vom 
09.08.2023 in der als Anlage beigefügten Form.

Beschluss-Tag: 30.11.2023
Beschluss-Nr.: 95 / 2023
Beschlussgegenstand:
Forstwirtschaftsplan 2024 Gemeinde Witzleben
Der Gemeinderat Witzleben beschließt den Forstwirtschaftsplan 
2024 Kommunalwald der Gemeinde Witzleben gemäß beigefüg-
ter Anlage.

Beschluss-Tag: 30.11.2023
Beschluss-Nr.: 96 / 2023
Beschlussgegenstand:
Bereitstellung überplanmäßiger Haushaltsmittel zur Rea-
lisierung der Investitionsmaßnahme „statische Sicherung 
Zufahrtsbrücke Friedhof Achelstädt“
Der Gemeinderat Witzleben beschließt zur Deckung der überplan-
mäßigen Ausgaben zur statischen Sicherung der Zufahrtsgewölbe-
brücke zum Friedhof Achelstädt (Haushaltsstelle 2.7500000.940003) 
zusätzliche Mittel durch eine Entnahme aus der allgemeinen Rück-
lage in Höhe von 15.000,00 € bereit zu stellen. Die Bauleistungen 
sind auf der Grundlage der VOB kurzfristig auszuschreiben. Der 
Bürgermeister wird, abweichend von den üblichen Festsetzungen 
zu den Vollmachten des Bürgermeisters zur Vergabe von Aufträgen, 
bevollmächtigt die Auftragsvergabe nach Angebotsauswertung vor-
zunehmen.Der Gemeinderat Witzleben ist auf der kommenden Sit-
zung über die Auftragsvergabe zu informieren.

Beschluss-Tag: 30.11.2023
Beschluss-Nr.: 97 / 2023
Beschlussgegenstand:
Feststellung der Jahresrechnung 2017 der Gemeinde Witz-
leben
Der Gemeinderat der Gemeinde Witzleben beschließt gemäß  
§ 80 Abs. 3 ThürKO über die Feststellung der geprüften Jahres-
rechnung 2017 gemäß beigefügter Anlage.

Hinweis öffentliche Bekanntmachung:
Die festgestellte Jahresrechnung 2017 der Gemeinde Witzleben 
mit ihren Anlagen sowie der Schlussbericht des Rechnungs-
prüfungsamts liegt mit den Beschlüssen über die Feststellung 
der Jahresrechnung und über die Entlastung in der Zeit vom 
29.01.2024 bis 14.02.2024 während der allgemeinen Öffnungs-
zeiten der VG „Riechheimer Berg“, im Zimmer 14 der VG „Riech-
heimer Berg“, 99310 Osthausen-Wülfershausen, Am Flugplatz 
10, öffentlich aus. Zudem steht die Jahresrechnung 2017 der 
Gemeinde Witzleben mit ihren Anlagen sowie der Schlussbe-
richt des Rechnungsprüfungsamts mit den Beschlüssen über 
die Feststellung der Jahresrechnung und über die Entlastung 
bis zur Feststellung der folgenden Jahresrechnung nach § 80 
Abs. 4 ThürKO zur Einsichtnahme in der VG „Riechheimer Berg“ 
im Zimmer 14 der VG „Riechheimer Berg“, 99310 Osthausen-
Wülfershausen, Am Flugplatz 10, während der allgemeinen Öff-
nungszeiten zur Verfügung.
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Beschluss-Tag: 30.11.2023
Beschluss-Nr.: 109 / 2023
Beschlussgegenstand:
Feststellung der Jahresrechnung 2021 der Gemeinde Witz-
leben
Der Gemeinderat der Gemeinde Witzleben beschließt gemäß  
§ 80 Abs. 3 ThürKO über die Feststellung der geprüften Jahres-
rechnung 2021 gemäß beigefügter Anlage.

Hinweis öffentliche Bekanntmachung:
Die festgestellte Jahresrechnung 2021 der Gemeinde Witzleben 
mit ihren Anlagen sowie der Schlussbericht des Rechnungs-
prüfungsamts liegt mit den Beschlüssen über die Feststellung 
der Jahresrechnung und über die Entlastung in der Zeit vom 
29.01.2024 bis 14.02.2024 während der allgemeinen Öffnungs-
zeiten der VG „Riechheimer Berg“, im Zimmer 14 der VG „Riech-
heimer Berg“, 99310 Osthausen-Wülfershausen, Am Flugplatz 
10, öffentlich aus. Zudem steht die Jahresrechnung 2021 der 
Gemeinde Witzleben mit ihren Anlagen sowie der Schlussbe-
richt des Rechnungsprüfungsamts mit den Beschlüssen über 
die Feststellung der Jahresrechnung und über die Entlastung 
bis zur Feststellung der folgenden Jahresrechnung nach § 80 
Abs. 4 ThürKO zur Einsichtnahme in der VG „Riechheimer Berg“ 
im Zimmer 14 der VG „Riechheimer Berg“, 99310 Osthausen-
Wülfershausen, Am Flugplatz 10, während der allgemeinen Öff-
nungszeiten zur Verfügung.

Beschluss-Tag: 30.11.2023
Beschluss-Nr.: 110 / 2023
Beschlussgegenstand:
Entlastung der Jahresrechnung 2021 Bürgermeister der Ge-
meinde Witzleben
Der Gemeinderat der Gemeinde Witzleben beschließt, ohne 
Beteiligung des Bürgermeisters an der Abstimmung, dem Bür-
germeister und der Verwaltung gemäß § 80 Abs. 3 ThürKO die 
Entlastung für das Haushaltsjahr 2021 zu erteilen.

Beschluss-Tag: 30.11.2023
Beschluss-Nr.: 111 / 2023
Beschlussgegenstand:
Entlastung der Jahresrechnung 2021 Beigeordnete der Ge-
meinde Witzleben
Der Gemeinderat der Gemeinde Witzleben beschließt, ohne Be-
teiligung der 1. Beigeordneten an der Abstimmung, der 1. Bei-
geordneten und der Verwaltung gemäß § 80 Abs. 3 ThürKO die 
Entlastung für das Haushaltsjahr 2021 zu erteilen.

Beschluss-Tag: 30.11.2023
Beschluss-Nr.: 112 / 2023
Beschlussgegenstand:
Wahlleiter und stellv. Wahlleiter für die Kommunalwahl 2024
Der Gemeinderat Witzleben beruft Heike Kreft als Wahlleiterin 
der Gemeinde Witzleben für die Kommunalwahl 2024. Als Stell-
vertreter der Wahlleiterin wird Rudolf Neubig berufen.

der Jahresrechnung und über die Entlastung in der Zeit vom 
29.01.2024 bis 14.02.2024 während der allgemeinen Öffnungs-
zeiten der VG „Riechheimer Berg“, im Zimmer 14 der VG „Riech-
heimer Berg“, 99310 Osthausen-Wülfershausen, Am Flugplatz 
10, öffentlich aus. Zudem steht die Jahresrechnung 2019 der 
Gemeinde Witzleben mit ihren Anlagen sowie der Schlussbe-
richt des Rechnungsprüfungsamts mit den Beschlüssen über 
die Feststellung der Jahresrechnung und über die Entlastung 
bis zur Feststellung der folgenden Jahresrechnung nach § 80 
Abs. 4 ThürKO zur Einsichtnahme in der VG „Riechheimer Berg“ 
im Zimmer 14 der VG „Riechheimer Berg“, 99310 Osthausen-
Wülfershausen, Am Flugplatz 10, während der allgemeinen Öff-
nungszeiten zur Verfügung.

Beschluss-Tag: 30.11.2023
Beschluss-Nr.: 104 / 2023
Beschlussgegenstand:
Entlastung der Jahresrechnung 2019 Bürgermeister der Ge-
meinde Witzleben
Der Gemeinderat der Gemeinde Witzleben beschließt, ohne 
Beteiligung des Bürgermeisters an der Abstimmung, dem Bür-
germeister und der Verwaltung gemäß § 80 Abs. 3 ThürKO die 
Entlastung für das Haushaltsjahr 2019 zu erteilen.

Beschluss-Tag: 30.11.2023
Beschluss-Nr.: 105 / 2023
Beschlussgegenstand:
Entlastung der Jahresrechnung 2019 Beigeordnete der Ge-
meinde Witzleben
Der Gemeinderat der Gemeinde Witzleben beschließt, ohne Be-
teiligung der 1. Beigeordneten an der Abstimmung, der 1. Bei-
geordneten und der Verwaltung gemäß § 80 Abs. 3 ThürKO die 
Entlastung für das Haushaltsjahr 2019 zu erteilen.

Beschluss-Tag: 30.11.2023
Beschluss-Nr.: 106 / 2023
Beschlussgegenstand:
Feststellung der Jahresrechnung 2020 der Gemeinde Witz-
leben
Der Gemeinderat der Gemeinde Witzleben beschließt gemäß  
§ 80 Abs. 3 ThürKO über die Feststellung der geprüften Jahres-
rechnung 2020 gemäß beigefügter Anlage.

Hinweis öffentliche Bekanntmachung:
Die festgestellte Jahresrechnung 2020 der Gemeinde Witzleben 
mit ihren Anlagen sowie der Schlussbericht des Rechnungs-
prüfungsamts liegt mit den Beschlüssen über die Feststellung 
der Jahresrechnung und über die Entlastung in der Zeit vom 
29.01.2024 bis 14.02.2024 während der allgemeinen Öffnungs-
zeiten der VG „Riechheimer Berg“, im Zimmer 14 der VG „Riech-
heimer Berg“, 99310 Osthausen-Wülfershausen, Am Flugplatz 
10, öffentlich aus. Zudem steht die Jahresrechnung 2020 der 
Gemeinde Witzleben mit ihren Anlagen sowie der Schlussbe-
richt des Rechnungsprüfungsamts mit den Beschlüssen über 
die Feststellung der Jahresrechnung und über die Entlastung 
bis zur Feststellung der folgenden Jahresrechnung nach § 80 
Abs. 4 ThürKO zur Einsichtnahme in der VG „Riechheimer Berg“ 
im Zimmer 14 der VG „Riechheimer Berg“, 99310 Osthausen-
Wülfershausen, Am Flugplatz 10, während der allgemeinen Öff-
nungszeiten zur Verfügung.

Beschluss-Tag: 30.11.2023
Beschluss-Nr.: 107 / 2023
Beschlussgegenstand:
Entlastung der Jahresrechnung 2020 Bürgermeister der Ge-
meinde Witzleben
Der Gemeinderat der Gemeinde Witzleben beschließt, ohne 
Beteiligung des Bürgermeisters an der Abstimmung, dem Bür-
germeister und der Verwaltung gemäß § 80 Abs. 3 ThürKO die 
Entlastung für das Haushaltsjahr 2020 zu erteilen.

Beschluss-Tag: 30.11.2023
Beschluss-Nr.: 108 / 2023
Beschlussgegenstand:
Entlastung der Jahresrechnung 2020 Beigeordnete der Ge-
meinde Witzleben
Der Gemeinderat der Gemeinde Witzleben beschließt, ohne Be-
teiligung der 1. Beigeordneten an der Abstimmung, der 1. Bei-
geordneten und der Verwaltung gemäß § 80 Abs. 3 ThürKO die 
Entlastung für das Haushaltsjahr 2020 zu erteilen.
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se: in der Regel monatlich, kostenlos an alle Haushalte der Mitgliedsgemeinden der Verwal-
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amtliche bekanntmachungen andeReR institutionen und einRichtungen

    Bekanntmachung www.thtsk.de 

Amtliche Tierbestandserhebung, einschließlich Bienenvölker,  
der Thüringer Tierseuchenkasse zum Stichtag 03.01.2024 

 
Sehr geehrte Tierbesitzer, 
 
die Thüringer Tierseuchenkasse führt die amtliche Tierbestandserhebung 2024 zum Stichtag 
03.01.2024 durch. Alle Tierbesitzer, die bisher nicht in der Tierseuchenkasse angemeldet wa-
ren und keine Meldekarte erhalten haben, werden hiermit aufgefordert, ihrer gesetzlichen Ver-
pflichtung zur Tierbestandsanmeldung gemäß nachstehender Satzung nachzukommen.  
Die Tierbestandsmeldung ist an die Thüringer Tierseuchenkasse, Victor-Goerttler-Str. 4, 
07745 Jena zu richten. Es wird darauf hingewiesen, dass die jährliche amtliche Tierbestandserhe-
bung der Thüringer Tierseuchenkasse gesondert zur Viehzählung des Thüringer Landesamtes für  
Statistik durchgeführt wird. 
 
Ihre Thüringer Tierseuchenkasse 
 
 

Satzung der Thüringer Tierseuchenkasse über die Erhebung von  
Tierseuchenkassenbeiträgen für das Jahr 2024 

 
Aufgrund des § 8 Abs. 1, § 12 Satz 1 Nr. 1, § 17 Abs.1 Satz 3 und 4 und Abs. 2 sowie § 18 Abs. 1 
Satz 1 und 2, Abs. 3 Satz 1 und Abs. 4 des Thüringer Tiergesundheitsgesetzes (ThürTierGesG) in 
der Fassung vom 30. März 2010 (GVBl. S. 89), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 
2. Juli 2019 (GVBl. S. 236), hat der Verwaltungsrat der Tierseuchenkasse am 20. Oktober 2023 
folgende Satzung beschlossen: 

§1 (1) Zur Erhebung der Tierseuchenkassenbeiträge für das Jahr 2024 werden die Beitragssätze 
für die einzelnen Tierarten wie folgt festgesetzt: 

  1.  Pferde, Esel, Maultiere und Maulesel  je Tier 4,20 Euro
2. Rinder einschließlich Bisons, Wisente und Wasserbüffel 
2.1 Rinder bis 24 Monate je Tier 6,00 Euro
2.2 Rinder über 24 Monate je Tier 6,50 Euro
Absatz 4 bleibt unberührt. 
3. Schafe und Ziegen 
3.1 Schafe bis einschl. 9 Monate je Tier 0,10 Euro
3.2 Schafe 10 bis einschl. 18 Monate  je Tier 1,00 Euro
3.3 Schafe ab 19 Monate je Tier 1,00 Euro
3.4 Ziegen bis einschl. 9 Monate je Tier 2,30 Euro
3.5 Ziegen 10 bis einschl. 18 Monate je Tier 2,30 Euro
3.6 Ziegen ab 19 Monate je Tier 2,30 Euro
4. Schweine 
4.1 Zuchtsauen nach erster Belegung 
4.1.1 weniger als 20 Sauen je Tier 1,20 Euro
4.1.2 20 und mehr Sauen je Tier 2,00 Euro
4.2 Ferkel bis einschl. 30 kg je Tier 0,60 Euro
4.2.1 bei weniger als 20 Sauen nach erster Belegung je Tier 0,60 Euro
4.2.2 bei 20 und mehr Sauen nach erster Belegung je Tier 0,75 Euro
4.3 sonstige Zucht- und Mastschweine über 30 kg 
4.3.1 weniger als 50 Schweine je Tier 0,90 Euro
4.3.2 50 und mehr Schweine je Tier 1,20 Euro
Die Absätze 5 und 6 bleiben unberührt. 
5. Bienenvölker je Volk 1,00 Euro
6. Geflügel 
6.1 Legehennen über 18 Wochen und Hähne je Tier 0,07 Euro
6.2 Junghennen bis 18 Wochen einschließlich Küken je Tier 0,03 Euro
6.3 Mastgeflügel (Broiler) einschl. Küken je Tier 0,03 Euro
6.4 Enten, Gänse und Truthühner einschließlich Küken je Tier 0,20 Euro

7. Tierbestände von Viehhändlern = vier v. H. der umgesetzten Tiere des Vorjahres 
(nach § 2 Abs. 7) 

8. Der Mindestbeitrag beträgt für je-den beitragspflichtigen Tierhalter insgesamt   
18,00 Euro 

 
Für Fische, Gehegewild und Hummeln werden für 2024 keine Beiträge erhoben.  

(2) Als Tierbestände im Sinne dieser Satzung sind alle Tiere einer Art anzusehen, die räumlich zu-
sammengehalten oder gemeinsam versorgt werden. Tierhalter ist nach § 2 Nr. 18 des Tiergesund-
heitsgesetzes in der Fassung vom 21. November 2018 (BGBl. I S. 1938), zuletzt geändert durch 
Artikel 2 des Gesetzes vom 21. Dezember 2022 (BGBl. I S. 2852), derjenige, der ein Tier besitzt. 
Sofern der unmittelbare Besitzer des Tieres nicht der Eigentümer ist, gelten die Regelungen dieser 
Satzung für den Eigentümer. 

(3) Dem Bund oder einem Land gehörende Tiere und Schlachtvieh, das Viehhöfen oder Schlacht-
stätten zugeführt wurde, unterliegen nicht der Beitragspflicht.  

(4) Der Beitragssatz nach Absatz 1 Satz 1 Nr. 2.2 wird für Halter von Rindern im Alter über 24 Monate 
je Tier um 1,50 Euro ermäßigt, wenn der Tierhalter am „Programm zur Bekämpfung der Paratuber-
kulose in Rinderbeständen in Thüringen“ vom 28. November 2022 (ThürStAnz Nr. 51/2022 S. 1590) 
teilnimmt und im Vorjahr die Untersuchungen nach Nummer 2.2 oder 4 des Programms durchführte 
und die nach den Nummern 3 und 5 des Programms festgelegten Maßnahmen zur Biosicherheit 
des Tierbestandes und zum Tierverkehr eingehalten hat.  

(5) Der Beitragssatz nach Absatz 1 Satz 1 Nr. 4.1.2 und 4.2.2 wird je Tier um 20 % ermäßigt, wenn 
der Tierhalter am „Programm zur Förderung der Tiergesundheit in den Schweinebeständen in Thü-
ringen vom 22. November 2019 (ThürStAnz Nr. 50/2019 S. 2158), Modul 2.2 Schutz der Schweine-
bestände vor Infektionen mit Viren des Porcinen Reproduktiven und Respiratorischen Syndroms 
(PRRS)“, teilnimmt und im Vorjahr die hier festgelegten Untersuchungen mit ausschließlich negati-
ven Ergebnissen durchgeführt hat und die nach Buchstabe c des Programmmoduls festgelegten 
Maßnahmen zur Biosicherheit des Tierbestandes eingehalten hat.  

(6) Der Beitragssatz nach Absatz 1 Satz 1 Nr. 4.1.2, 4.2.2 und 4.3.2 wird je Tier um 20 % ermäßigt, 
wenn:  

1. der Endmastbetrieb gemäß der Schweine-Salmonellen-Verordnung oder jede seiner Betriebs-
abteilungen im Ergebnis der Untersuchungen des Vorjahres gemäß dieser Verordnung in die 
Kategorie I eingestuft worden ist oder 

2. der Betrieb mit 20 oder mehr gemeldeten Sauen oder der spezialisierte Ferkelaufzuchtbetrieb 
gemäß dem „Programm zur Salmonellenüberwachung in Schweinebeständen in Thüringen“ vom 
28. November 2022 (ThürStAnz Nr. 51/2022 S. 1581) als „Salmonellen überwacht“ gilt und im 
Vorjahr auf der Basis einer für den Bestand repräsentativen Stichprobe in Kategorie I eingestuft 
worden ist.  

(7) Die Ermäßigungen nach den Absätzen 5 und 6 können kumulativ gewährt werden.   

(8) Die vom Tiergesundheitsdienst erstellten Nachweise zur Einhaltung der Bedingungen nach den 
Absätzen 4 und 5 sowie die Einstufung nach Absatz 6 Nr. 1 oder die Bescheinigung nach Nummer 
2.4 des in Absatz 6 Nr. 2 genannten Programms sind der Tierseuchenkasse durch den Tierhalter 
bis zum 29. Februar 2024 schriftlich oder elektronisch vorzulegen. Fällt ein Betrieb unter Absatz 6 
Nr. 1 und 2 (gemischter Betrieb) gilt der ermäßigte Beitragssatz, soweit jeweils das Vorliegen der 
Voraussetzungen nach Absatz 6 Nr. 1 und 2 entsprechend den Bestimmungen des Absatzes 6 
nachgewiesen wird. 

§ 2 (1) Für die Berechnung der Beiträge für Pferde, Esel, Maultiere, Maulesel, Rinder, Schafe,  
Ziegen, Schweine und Geflügel ist die Zahl der am 3. Januar 2024 vorhandenen Tiere (Stichtag für 
die amtliche Erhebung gemäß § 18 Abs.1 Satz 1 ThürTierGesG), bei Bienen die Anzahl der im 
Herbst des Vorjahres eingewinterten Bienenvölker maßgebend.  

(2) Der Tierhalter hat der Tierseuchenkasse entsprechend der Kategorien gemäß § 1 Abs. 1 unter 
Verwendung des amtlichen Erhebungsvordruckes (Meldebogen) spätestens 14 Tage nach dem 
Stichtag seinen Namen sowie die Anschrift mitzuteilen und die Art und die Zahl sowie den Standort 
der bei ihm am Stichtag vorhandenen Tiere, bei Bienenvölkern die Anzahl der im Herbst 2023 ein-
gewinterten Bienenvölker oder gegebenenfalls die Aufgabe der Tierhaltung (auch vorübergehend) 
schriftlich oder im elektronischen Meldeverfahren auf der Website der Thüringer Tierseuchenkasse 
zu melden. Für die Teilnahme am elektronischen Meldeverfahren ist die Angabe und Authentifizie-
rung einer E-Mail-Adresse erforderlich. Für jede registrierpflichtige Tierhaltung mit entsprechender 
Registriernummer ist eine eigene schriftliche oder elektronische Meldung abzugeben. 

(3) Wird ein Tierbestand nach dem Stichtag neu gegründet oder werden Tiere einer am Stichtag 
nicht vorhandenen Tierart in einem Bestand neu aufgenommen, sind diese unverzüglich der Tier-
seuchenkasse schriftlich oder elektronisch nachzumelden. Dies gilt auch, wenn sich bei einer ge-
haltenen Tierart nach dem Stichtag die Zahl der Tiere (mit Ausnahme der im Bestand nachgebore-
nen Tiere) um mehr als zehn v. H. oder um mehr als 20 Tiere, bei Geflügel um mehr als 1.000 Tiere, 
erhöht. Für die nachzumeldenden Tiere erhebt die Tierseuchenkasse Beiträge nach § 1.  

(4) Keine zusätzlichen Beiträge werden erhoben, wenn ein gemeldeter Tierbestand im Rahmen der 
Erbfolge oder Rechtsnachfolge insgesamt auf einen neuen Tierhalter übergeht und in denselben 
Stallungen weitergeführt wird. Für Tiere, die nur vorübergehend saisonal in Thüringen gehalten wer-
den, kann auf schriftlichen Antrag des Tierhalters von einer Beitragsveranlagung abgesehen wer-
den, wenn für diese Tiere der Tierhalter seiner Melde- und Beitragsverpflichtung zu einer anderen 
Tierseuchenkasse im Geltungsbereich des Tiergesundheitsgesetzes für das Jahr 2024 nachgekom-
men ist. Der Antragstellende hat die Voraussetzungen für die Befreiung nachzuweisen. Die Melde-
verpflichtung für die Tiere nach Satz 2 gegenüber der Thüringer Tierseuchenkasse bleibt davon 
unberührt. Im Fall einer Befreiung nach Satz 2 besteht für die betreffenden Tiere und deren Nach-
zucht grundsätzlich kein Anspruch auf Gewährung von Beihilfen der Thüringer Tierseuchenkasse. 
Im Einzelfall kann die Tierseuchenkasse hiervon eine Ausnahme zulassen. 

(5) Tierhalter, die bis zum 29. Februar 2024 keinen amtlichen Erhebungsvordruck zur Verfügung 
gestellt bekommen haben, sind verpflichtet, ihren meldepflichtigen Tierbestand bis zum  
31. März 2024 der Tierseuchenkasse schriftlich oder elektronisch zu melden.  

(6) Hat ein Tierhalter der Tierseuchenkasse, die der Meldepflicht unterliegenden Tiere für das Bei-
tragsjahr innerhalb der jeweils maßgeblichen Fristen nach den Absätzen 2, 3 oder 5 nicht oder nicht 
vollständig gemeldet, kann die Tierseuchenkasse auf der Grundlage des § 35 ThürTierGesG die 
amtlich anderweitig ermittelten Daten zu diesen Tieren zum Zwecke der Beitragserhebung nutzen. 

(7) Viehhändler haben die Zahl der im Vorjahr umgesetzten Pferde, Esel, Maultiere, Maulesel, Rin-
der, Schweine, Schafe und des umgesetzten Geflügels bis zum 1. Februar 2024 zu melden. Im 
Übrigen gelten die Absätze 2 und 3 entsprechend. Viehhändler im Sinne der Beitragssatzung sind 
natürliche oder juristische Personen, die  
1. mit Tieren nach Satz 1 gewerbsmäßig Handel treiben und  
2. Tierhändlerställe unterhalten oder falls dies nicht zutrifft, diese 
      Tiere nach Erwerb im Eigenbesitz haben. 

§ 3 Die Beiträge werden gemäß § 7 Abs. 3 ThürTierGesG durch die Tierseuchenkasse von den 
Tierhaltern erhoben. Die Beiträge nach § 2 Abs. 1 werden 30 Tage, die Beiträge nach § 2 Abs. 3, 5 
und 7 werden 14 Tage nach Bekanntgabe des Beitragsbescheides in voller Höhe fällig. Sofern aus 
Nachmeldungen nach § 2 Abs. 3 Beiträge resultieren, durch die der bereits entrichtete Mindestbei-
trag nicht überschritten wird, wird kein gesonderter Beitragsbescheid erstellt. Eine anteilige  
Rückerstattung von Beiträgen bei Minderung des Bestandes erfolgt nicht. 

§ 4 (1) Für Tierhalter, die schuldhaft 

1.  bei den vorgeschriebenen Erhebungen nach § 2 einen Tierbestand nicht oder verspätet 
angeben, eine zu geringe Tierzahl angeben oder sonstige fehlerhafte Angaben machen oder 

2.  ihre Beitragspflicht nicht erfüllen, insbesondere die Beiträge nicht rechtzeitig oder nicht 
vollständig bezahlen, 

entfällt gemäß § 18 Abs. 3 und 4 TierGesG der Anspruch auf Entschädigung und Erstattung der 
Kosten nach § 16 Abs. 4 Satz 2 TierGesG. Entsprechendes gilt für die Leistungen der Tierseuchen-
kasse nach § 20 und § 21 ThürTierGesG. § 18 Abs. 1 und 2 TierGesG bleibt unberührt.  

(2) Eine Inanspruchnahme von Leistungen der Tierseuchenkasse kann erst erfolgen, wenn der  
Tierhalter die der Tierseuchenkasse im Zusammenhang mit der jährlichen amtlichen Erhebung nach  
§ 18 Abs. 1 und 2 ThürTierGesG oder der Beitragserhebung nach § 17 Abs. 1 ThürTierGesG  
gegebenenfalls aus Vorjahren geschuldeten rückständigen Beträge (Mahngebühren, Auslagen, 
Säumniszuschläge) beglichen hat. 

(3) Die Tierseuchenkasse kann von Absatz 1 Satz 2 in Bezug auf Schadensfälle und damit verbun-
dene Beihilfeanträge, die vor der nach § 2 Abs. 2, 5 oder 7 maßgeblichen Meldefrist oder vor dem 
nach § 3 maßgeblichen Fälligkeitsdatum gestellt wurden absehen, wenn der Melde- oder Beitrags-
pflicht im Veranlagungszeitraum noch entsprochen wird. 

§ 5 Status- und Funktionsbezeichnungen in dieser Satzung gelten jeweils für alle Geschlechter. 
 
§ 6 Diese Satzung tritt am 1. Januar 2024 in Kraft.  
 
Die vom Verwaltungsrat der Thüringer Tierseuchenkasse am 20. Oktober 2023 beschlossene  
Satzung der Thüringer Tierseuchenkasse über die Erhebung von Tierseuchenkassenbeiträgen für 
das Jahr 2024 wurde in vorstehender Fassung mit Schreiben des Thüringer Ministeriums für Arbeit, 
Soziales, Gesundheit, Frauen und Familie vom 2. November 2023 gemäß § 8 Abs. 2 und  
§ 12 Satz 2 i. V. m. § 12 Satz 1 Nr. 1 ThürTierGesG genehmigt. 
 
Die Satzung wird hiermit ausgefertigt. 
 
Jena, 7. November 2023 
 
 
Prof. Dr. Karsten Donat 
Geschäftsführer der Thüringer Tierseuchenkasse
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nichtamtlicheR teil

VeRwaltungsgemeinschaft „RiechheimeR beRg“

Jugend

Träger: ABW e.V., Erfurter Straße 42a, OT Ichtershausen, 99334 Amt Wachsenburg 

Ferienlager 2024  Summercamp Heino/ Holland 
Wann? 11.07.24  18.07.24  

Wer?  10 - 17 Jahre 

(Kinder und Jugendliche der Gemeinde Amt Wachsenburg/VG Riechheimer Berg)  

Kosten? 280   

(Hin- und Rückfahrt im Reisebus, Vollverpflegung, Unterkunfts- und 
Programmkosten (z.B. Freizeitpark, Hochseilgarten, uvm.) 
 
Obwohl die Teilnehmerbeträge bereits vom Projekt finanziell gestützt sind, besteht 
zusätzlich wieder die Möglichkeit einer personenbezogenen Bezuschussung durch das 
Jugendamt/ Arbeitsamt. Formulare, Informationen und Hilfe bei der Antragstellung gibt 
es im Jugendclub Ichtershausen! 
 

Bei Interesse bitte die unterschriebenen Anmeldezettel per Mail an 
JCBurgwerk@abwev.de oder persönlich an uns zurück!  
Bei Rückfragen: 03628/562717 oder 0177/2118439  
 
Wichtig zu wissen: Nach Anmeldeschluss (16.02.24!) bekommt man eine 
Teilnahmebestätigung in Form eines Elternbriefes per Post mit allen nötigen Informationen 
und Unterlagen bezüglich des Ablaufs, der Bezahlung und dem Betreuerbogen.  
 

 

Verbindliche Anmeldung:    Ferienlager Summercamp Heino 2024 

Name der Eltern:  

Adresse:  . 

    

Telefon:    

Name Kind:   

Geb. am:   

 

Hiermit melde ich mein/e Sohn/Tochter verbindlich für das Ferienlager ins 
Summercamp Heino nach Holland vom 11.07.24 bis 18.07.24 an.  

 

    
Unterschrift  (Sorgeberechtigte)   Datum    
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Jugendclub „Crazy“ Stadtilm
Offene Kinder und Jugendarbeit

Jugendclub „Crazy“
Weimarische Str. 31e - 99326 Stadtilm
Tel: 03629 / 800 860
Email: kivi.jcl.crazy@gmail.com

Angebot Jugendclub „Crazy“ im Februar 24 für 
Stadtilm, Ilmtal und VG Riechheimer Berg

Highlights im Februar
Ferienspiele vom 12.02.24 bis 16.02.24 - Beginn: täglich 10.00 
Uhr mit Langschläferfrühstück

Anmeldungen für tägl. Angebote in den Ferien bis spätestens 
09.02.24

Montag, 12.02. - Fasching
Dienstag, 13.02. - Eishalle Ilmenau
Mittwoch, 14.02. - Kreatives - Miniatur Bilderrahmen
Donnerstag, 15.02. - Kinderland, Kino oder Bowling Ilmenau

Freitag, 16.02. - Gesunde Ernährung
- Gemüse vom Blech

 
Kontinuierliche Angebote während der Schulzeit
Mittwoch 14.00 Uhr AG Kochen und Backen
Donnerstag 14.00 Uhr AG Kreatives Gestalten
Freitag 17.00 Uhr Spiele-Nachmittag
 
Angebote in den Bereichen …
Hausaufgabenhilfe und Hilfe bei Jobsuche sowie Bewerbungen, 
Gesellschaftsspiele, Sportangebote, Playstation …. und alles, 
was Spaß macht
 
Unsere Öffnungszeiten
Montag bis Donnerstag 13.00 - 21.00 Uhr
Freitag 13.00 - 21.00 Uhr
Samstag bis auf weiters Samstag geschlossen
 
Die Betreuer des Jugendclubs
Christiane und Silvio

mitteilungen

Veröffentlichung von Geburtstags- und Ehejubiläum
Möchten Sie, dass Ihr Jubiläum im Amts- und Nachrichtenblatt 
erscheint, bitten wir Sie, dass nachfolgend abgedruckte Formular 
ausgefüllt und unterzeichnet an unserer Verwaltung zu senden:

Verwaltungsgemeinschaft „Riechheimer Berg“
Am Flugplatz 10
99310 Osthausen-Wülfershausen
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VeReine und VeRbände

15. Weihnachts-Volleyball-Turnier des  
Osthäuser SV und 5. Offenen-Prellball-  
Meisterschaften des OSV
Am Samstag, d. 16. Dezember trafen sich 6 Volleyball - Mann-
schaften zum 15. Mal um in Osthausen Volleyball vor Weihnach-
ten zu spielen. Die Teams spielten Jeder gegen Jeden, so dass 
sehr interessante Begegnungen zu beobachten waren. Es berei-
tete allen Mannschaften Freude, hier in Osthausen sich wieder 
zum Volleyball zu treffen. Mitglieder
des Vereins versorgten außerdem alle Teilnehmer mit Essen und 
Trinken und die Stimmung war sehr gut.

Nach insgesamt 3:45 Stunden Volleyball stand das Turnierergeb-
nis fest:

1. SC Deutsche Eiche Wülfershausen 10:0 Pkt.
2. Sportfreunde Elxleben 8:2 Pkt.
3. 6 vom Bratwurstkreisel Holzhausen 6:4 Pkt.
4. impuls Erfurt 4:6 Pkt.
5. sonntag‘s Volleyballer Bösleben 2:6 Pkt.
6. Osthäuser SV „Alte Herren“ 0:6 Pkt.

Herzlichen Glückwunsch allen Teilnehmern zu den erreichten 
Ergebnissen!

Am Nachmittag fanden dann die 5. Offenen- Prellball -Meisterschaf-
ten statt. 4 Zweierteams kämpften in einem spannenden Turnier um 
jeden Punkt. Jeder gegen Jeden und jeweils 10 Minuten Spielzeit 
bedeuteten volle Konzentration für alle Spiele. Alle Teilnehmer hat-
ten sichtlich Spaß und freuen sich auf weitere Wettkämpfe.

Die Ergebnisse im Einzelnen:

1. Team Silvio Hoyer (Osth.) /
Marco Ohmann (Erfurt)

6:0 Pkt.

2. Team Mario Heinricht (Wüllersl.) /
Sebastian Schneider ( Erfurt)

4:2 Pkt.

3. Team Denis Töpfer (Osth.) /
Alex Hoffmann (Elxleben)

2:4 Pkt.

4. Team Peter Unger (Wülfersh) /
Marco Schalbe (Arnstadt)

0:6 Pkt.

Auch diesen Teilnehmern gratulieren wir herzlich zu ihren er-
reichten Ergebnissen.

Peter Unger
Osthäuser SV

Grundstücksmarkt der Mitgliedsgemeinden

Öffentliche Ausschreibung

Garten zu verpachten

Wüllersleben

Areal Gänsegemeinde - Eine Teilfläche von ca. 560 m² ist neu 
zu verpachten. Pachtpreis 56 Euro pro Jahr. Pachtbeginn: nach 
Vereinbarung.

Interessenten wenden sich bitte an die Bauverwaltung der 
Verwaltungsgemeinschaft „Riechheimer Berg“ Tel.: 036200/ 
6 24 25 oder per Email an: info@vg-riechheimer-berg.de.

kiRchliche nachRichten

Kirchengemeindeverband 
Elxleben-Witzleben

Gottesdienste und Gemeindever- 
anstaltungen im Februar 2024

Monatsspruch:
Alle Schrift, von Gott eingegeben, ist nütze zur Lehre, zur Zu-
rechtweisung, zur Besserung, zur Erziehung in der Gerechtig-
keit. 2 Tim 3,16 (L)

Donnerstag, 01. Februar
14:00 Uhr Elxleben Frauenkreis
Sonntag, 04. Februar Sexagesimä
09:30 Uhr Ettischleben Gottesdienst
11:00 Uhr Bösleben Gottesdienst
Mittwoch, 07. Februar
14:45 Uhr Osthausen Gemeindenachmittag
Donnerstag, 08. Februar
16:00 Uhr Osthausen Kinderkirche
Sonntag, 11. Februar Estomihi
09:30 Uhr Elxleben Gottesdienst
11:00 Uhr Witzleben Gottesdienst
Sonntag, 18. Februar Invocavit
09:30 Uhr Riechheim Gottesdienst
11:00 Uhr Osthausen Gottesdienst
Freitag, 23. Februar
16:30 Uhr -
19:00 Uhr

Elxleben Konfi-Treff

Sonntag, 25. Februar Reminiszere
09:30 Uhr Ellichleben Gottesdienst
11:00 Uhr Elleben Gottesdienst
Sonntag, 03. März Okuli
09:00 Uhr Alkersleben Gottesdienst
10:30 Uhr Achelstädt Gottesdienst
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Thüringer Bienenfreundinnen und 
Bienenfreunde 2024 gesucht
Zum 7. mal rufen der Landesverband Thüringer Imker (LVThI) 
und das Ministerium für Infrastruktur und Landwirtschaft 
(TMIL) dazu auf, sich an der Aktion Bienenfreunde Thüringen 
zu beteiligen. „Mit der Auszeichnung ‚Bienenfreunde Thürin-
gen‘ heben wir hervor, wie bedeutend bestäubende Insekten 
für unsere Umwelt und Gesellschaft sind“, sagte Agrarminis-
terin Susanna Karawanskij. Es kann sich jeder bewerben, der 
seinen Garten oder seine bewirtschaftete Fläche insekten-
freundlich gestaltet. Mit dem Wettbewerb ehrt das Ministe-
rium für Infrastruktur und Landwirtschaft alle zwei Jahre in 
Kooperation mit dem Landesverband Thüringer Imker Perso-
nen, die sich für Bienen und bestäubenden Insekten einset-
zen. Die Bewerbungsfrist endet am 31. April 2024.

„80 Prozent unserer heimischen Nutz- und Wildpflanzen müssen 
bestäubt werden und Insekten tragen so maßgeblich zu unser 
Nahrungsvielfalt und Ernährungssicherheit bei“, sagt Ministerin 
Karawanskij. „Mit der Plakette würdigen wir das Engagement für 
den Erhalt der Artenvielfalt und für die Entwicklung der Bienen- 
und Insektenbestände.“

In Deutschland gibt es etwa 29.000 Insektenarten. Dazu gehören 
auch Käfer, Libellen, Wanzen, Wespen und Ameisen. Insekten 
sind für viele Ökosysteme unverzichtbar und deshalb schützens-
wert. Sie bestäuben einen Großteil von Kulturpflanzen und zer-
setzen abgestorbene Biomasse, verbessern die Bodenfruchtbar-
keit und reinigen Wasser. Der Verlust von Insekten kann ganze 
Nahrungsketten gefährden.

Mit der Plakette werden vielfältige Maßnahmen zum Insektenschutz 
gewürdigt, von Blumenkästen mit insektenfreundlichen Pflanzen 
über „wilde“ Blühflächen und der Verzicht auf chemisch-syntheti-
sche Pestizide bis zu Nisthilfen und pädagogischer Jugendarbeit.

Wer kann sich bewerben?
Alle, die etwas für Insekten und Bienen tun: Bürgerinnen und 
Bürger, Schulklassen, Kindergärten, Unternehmen, Vereine, 
(Dorf)Gemeinschaften, die sich besonders um die bestäubenden 
Insekten verdient gemacht haben.

Wie kann ich mich bewerben?
Eigene Projekten für Bienen und Insekten aus den Jahren 
2022/2023 mit aussagefähigen Bildern (max. 5) als pdf-Datei oder 
mit einem selbstgedrehten Video (max. 1,5 Min.) bewerben und die-
se an das TMIL unter bienenfreunde@tmil.thueringen.de schicken.

Wie und wann findet die Auszeichnung statt?
Eine Jury aus Mitgliedern des LVThI und TMIL begutachtet die 
eingereichten Projekte und wählt die Preisträger:innen aus. 
Diese werden schriftlich benachrichtigt. Die Auszeichnung wird 
anlässlich der Grünen Tage Thüringen 2024, voraussichtlich am 
27.9.2024, auf dem Messegelände in Erfurt stattfinden.

Wie kann ich meine Stasi Akte einsehen?

Bürgerberatungs- und Informationstag  
in der Stadtverwaltung Arnstadt
Das Stasi-Unterlagen-Archiv Erfurt bietet am Dienstag, 12. März 
2024 in der Stadtverwaltung Arnstadt allen Interessierten die 
Möglichkeit, sich rund um das Thema Akteneinsicht beraten zu 
lassen und einen Antrag zu stellen.

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Stasi-Unterlagen-Archivs 
erläutern in der Zeit von 11.00 Uhr bis 17.00 Uhr die gesetz-
lichen Regelungen für die Akteneinsicht, z. B. wie der Zugang 
zu Stasi-Unterlagen zur eigenen Person oder zu verstorbenen 
nahen Angehörigen beantragt werden kann, ob man Kopien aus 
Unterlagen sowie die Klarnamen von inoffiziellen Mitarbeitern 
bekommen kann. Wer einen Antrag auf Einsichtnahme in Sta-
si-Unterlagen oder einen Wiederholungsantrag stellen möchte, 
wird gebeten, ein gültiges Personaldokument mitzubringen.

Für interessierte Schulen oder Bildungseinrichtungen werden Publi-
kationen bereitgehalten. Über die Nutzung von Stasi-Unterlagen für 
Forschung und Medien ist ebenfalls Informationsmaterial vorhanden.

Termin: Dienstag, 12. März 2024
11.00 Uhr - 17.00 Uhr

Ort: Stadtverwaltung Arnstadt, Raum 1.22 (EG)
Markt 1, 99310 Arnstadt

Das Beratungsangebot ist kostenfrei.

Alrun Tauch
Leiterin Stasi-Unterlagen-Archiv Erfurt

Mitteilungen anderer Einrichtungen

Thüringer Ministerium für Infrastruktur  
und Landwirtschaft

28. Wettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“  
Ausschreibung 2024 - 2025

Der Bundesminister für Ernährung und Landwirtschaft ruft ge-
meinsam mit den Ländern und Verbänden zum Wettbewerb „Un-
ser Dorf hat Zukunft“ auf.

1. Was sind die Ziele?
Gesucht werden Dörfer, die sich als Gemeinschaft dafür einset-
zen wollen, dass ihr Ort attraktiv und lebenswert ist und bleibt.

2. Teilnahmebedingungen - Wer darf mitmachen?
Teilnahmeberechtigt sind räumlich geschlossene Gemeinden 
oder Gemeindeteile mit überwiegend dörflichem Charakter mit 
bis zu 3.000 Einwohnern sowie Gemeinschaften von benachbar-
ten Dörfern. Dabei sind Anmeldungen von Vereinen, Initiativen 
oder Gemeindevertretungen möglich. Eine Gemeinde kann mit 
mehreren Ortsteilen im Wettbewerb vertreten sein.

3. Durchführung und Termine
Träger des Wettbewerbs ist das Thüringer Ministerium für Infra-
struktur und Landwirtschaft (TMIL). Anmeldungen zum Regional-
wettbewerb erfolgen bis zum 31.03.2024 bei der jeweils zustän-
digen Zweigstelle des Thüringer Landesamtes für Landwirtschaft 
und Ländlichen Raum (TLLLR). Die Regionalwettbewerbe wer-
den bis Juli 2024 abgeschlossen.

4. Auszeichnungen und Preisgelder
Den Siegern und Teilnehmern am Regional- und Landeswettbe-
werb werden Auszeichnungen verliehen.

5. Was wird bewertet?
Die Leistungen der Dörfer werden vor dem Hintergrund ihrer je-
weiligen Ausgangslage und der Möglichkeiten der Einflussnah-
me der Dorfgemeinschaft bewertet. Dabei werden folgende Be-
wertungsbereiche betrachtet:
• Entwicklungskonzepte, wirtschaftliche Initiativen, Bei-

träge zur Verbesserung der Infrastruktur.
• Soziale und kulturelle Aktivitäten.
• Baugestaltung, Natur & Umwelt.
Zusätzlich zu diesen Fachbewertungsbereichen wird der Gesamt-
eindruck und das Engagement der Dorfgemeinschaft beurteilt.

6. Ansprechpartner
Fragen zu den drei Regionalwettbewerben können an die jewei-
ligen Zweigstellen des Thüringer Landesamt für Landwirtschaft 
und Ländlichen Raum (TLLLR) in Gera, Gotha und Meiningen 
gerichtet werden.

Nähere Informationen insbesondere zu den jeweiligen Ansprech-
partnern und das Anmeldeformular finden Sie unter:
https://infrastruktur-landwirtschaft.thueringen.de/unsere-themen/ 
laendlicher-raum


